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Doktorand_in Gutachter_in Prüfungsamt Fakultät(-srat)/Dekan_in Sonstige Positiv Negativ 

 
 
  

Der/Die Bewerber_in fragt eine_n 
Hochschullehrer_in, Honorarpro-
fessor_in oder ein habil. Mitglied 
der PH Wgt. nach dessen Einver-
ständnis die Dissertation zu 
betreuen  [§6 (1)] 
(etwa 6 Monate vor Promotionszulassung) 

 

Der/Die Hochschullehrer_in, 
Honorarprofessor_in oder das 
habil. Mitglied der PH Wgt. teilt 
dem/der Bewerber_in seine/ihre 
Entscheidung mit 

 

Der/Die Bewerber_in stellt einen 
Antrag auf Betreuungszuweisung 
beim Prüfungsamt der PH Wgt.  
[§6 (1)] 

Das Prüfungsamt leitet die Anfra-
ge an den zuständigen Fakultäts-
rat weiter 

 

Der zuständige Fakultätsrat 
entscheidet welche_r Hochschul-
lehrer_in, Honorarprofessor_in 
oder welches habil. Mitglied der 
PH Wgt. die Betreuung über-
nimmt [§2 (3)] 

 

Dem/Der Bewerber_in wird die 
Entscheidung durch das Prü-
fungsamt mitgeteilt 

Der/Die angehende_r Dokto-
rand_in und der/die Betreuer_in 
schließen eine Betreuungsver-
einbarung spätestens 8 Wochen 
nach Beginn des Betreuungsver-
hältnisses ab [§6 (2)] 
§ 6  (3) 

Der/Die Bewerber_in stellt 
den Antrag auf Annahme als 
Doktorand_in mit formaler 
Prüfung der Zulassungsvo-
raussetzung nach § 5 

§5 ist erfüllt: Der/Die Bewer-
ber_in stellt einen Antrag auf 
Zulassung als Doktorand_in bei 
der zuständigen Fakultät zur 
Beschlussfassung (Antrag über 
das Prüfungsamt) [§7 (1)] 

 

§5 ist nicht erfüllt: 
Prüfung ob Eignungsfeststel-
lungsverfahren möglich ist. Ent-
scheidung durch die Promotions-
zulassungskommission. Antrag 
ist übers Prüfungsamt einzu-
reichen   

Der/Die Bewerber_in prüft, ob 
er/sie die Voraussetzungen zur 
Zulassung als Doktorand_in nach 
§5 erfüllt. Bei fraglichen Fällen 
wird das Prüfungsamt kontaktiert. 
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Der/Die Bewerber_in reicht 
alle notwendigen Dokumen-
te nach §7 beim Prüfungs-
amt ein 

Die Unterlagen sind frist-
gerecht vollständig:  
Das Prüfungsamt gibt nach 
Prüfung den Antrag an 
den/die Dekan_in der zu-
ständigen Fakultät weiter 
[§7 (2)] 

 

Der zuständige Fakultätsrat 
entscheidet über die An-
nahme des/der Dokto-
rand_in und teilt die Ent-
scheidung dem Prüfungs-
amt mit 
[§2 (4) und §7 (3)] 
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Der/Die Bewerber_in wird 
als Doktorand_in ange-
nommen und das Betreu-
ungsverhältnis besteht 
(i.d.R.) über 10 Semester 
[§7 (3)]  
Im Falle eines Betreuungs-
wechsels: siehe §8 (2) 

 

Der/Die Doktorand_in er-
stattet gemäß der Betreu-
ungsvereinbarung dem/der 
Betreuer_in regelmäßig 
Bericht [§8 (3)] 

Ist nach 2 Jahren kein Fort-
gang der Arbeit festzustel-
len, kann der Fakultätsrat 
mit Einvernehmen des/der 
Betreuer_in die Annahme 
widerrufen [§8 (3)] 

 
 
 

Der/Die Doktorand_in 
stimmt der Einschätzung zu 

Der Antrag auf Annahme 
wird abgelehnt/widerrufen  

Der/Die Doktorand_in stimmt 
der Einschätzung nicht zu. 

Die Zulassung wird nicht 
erteilt 
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Der zuständige Fakultätsrat setzt 
dem/der Doktorand_in eine Frist 
zur Beendigung der Dissertation 
[§8 (3)] 

Der/Die Doktorand_in reicht die 
Dissertation nicht fristgerecht ein 

Das Betreuungsverhältnis  und 
das Dissertationsvorhaben wer-
den von der PH Wgt. aufgekün-
digt (schriftlicher Bescheid des 
Prüfungsamtes) 

 

 

Der/Die Doktorand_in beendet 
die Dissertation (fristgerecht) 

Der/Die Doktorand_in stellt  nach 
§10 (1) über das Prüfungsamt 
einen Antrag auf Zulassung zur 
Promotionsprüfung bei der zu-
ständigen Fakultät mit den not-
wendigen Anlagen (plus Vor-
schlag für Prüfungskommission 

 

Der zuständige Fakultätsrat 
beschließt die Prüfungszulassung 

Dem/Der Doktorand_in werden 
die Beschlüsse  durch Prüfungs-
amt mitgeteilt 

Der zuständige Fakultätsrat 
bestellt die Gutachter_innen und 
händigt je ein Exemplar der 
Dissertation aus. Der/Die Betreu-
er_in ist Erstgutachter_in [§11] 
Die Prüfungskommission wird 
festgelegt 

 

Die Gutachter_innen bewerten 
unabhängig voneinander die 
Dissertation 

Die Gutachten werden in der 
Regel innerhalb von 3 Monaten 
erstellt und beim Prüfungsamt 
eingereicht 
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Beide Gutachter_innen 
kommen zur Bewertung 
„summa cum laude“ (0,75)  
[§13 (2)] 
 

Beide Gutachter_innen 
kommen zur Bewertung 
„insufficienter“ (4,0) [§13 (3)] 

Ein Drittgutachten wird 
eingefordert  

Beide Gutachten liegen 
mehr als zwei Notenwerte 
auseinander 
[§13 (4)] 

Beide Gutachter_innen 
kommen zu Bewertungen 
zwischen 0,75 und 3,0 [§13 
(1)] 

Eins der Gutachten hat die 
Note „insufficienter“ (4,0)  
[§13 (4)] 

Beide Gutachten liegen 
weniger als zwei Notenwerte 
auseinander 

Die Dissertation gilt als nicht 
bestanden und der Status 
als angenommene_r Dokto-
rand_in endet  



Leitfaden zur Promotionsordnung vom 24.10.2014 
Farblegende:  

5 
 

Doktorand_in Gutachter_in Prüfungsamt Fakultät(-srat)/Dekan_in Sonstige Positiv Negativ 

  

 
Die Dissertation gilt als ange-
nommen, die Note wird aus dem 
arithmetischen Mittel bestimmt.  

Eines der drei Gutachten muss 
ein externes Gutachten sein 

Das Drittgutachten hat eine Note 
zwischen 0,75 und 3,0 

Das Drittgutachten hat das Er-
gebnis „insufficienter“ (4,0) 

Das arithmetische Mittel aller 
Gutachten ist 4,0 oder schlechter 

Das arithmetische Mittel aller 
Gutachten ist besser als 4,0 

Die Dissertation gilt als nicht 
bestanden und der Status als 
angenommene_r Doktorand_in 
endet  

Der/Die Dekanin benennt in 
Einvernehmen mit dem/der Dok-
torand_in den Termin der mündli-
chen Prüfung (spätestens im 
Semester nach Ende der Ausle-
gefrist) 

Die Prüfung ist hochschulöffent-
lich [§14 (7)] 

Die Dissertation wird mit den 
Gutachten für 1 Monat im zust. 
Dekanat zur Einsichtnahme 
ausgelegt (Zeitraum wird öffent-
lich bekannt gegeben)  [§12] 
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Die Note der mündlichen 
Prüfung ist dem/der Dokto-
rand_in  unverzüglich  im 
Anschluss an die Prüfung 
durch Kommission mitzutei-
len 

Disputatio: 
Die Note entsteht als arith-
metisches Mittel aller Noten 
der Kommissionsmitglieder. 
 
Dabei gilt: 0,75-0,99=0,75; 
1,0-1,49=1; 1,5-2,49=2; 
2,5-3,49=3; <3,5=nicht 
bestanden 

Rigorosum (alle Teilprü-
fungen bestanden): 
Die Note entsteht als 
arithmetisches Mittel aller 
Noten der Kommissions-
mitglieder. 
Das Hauptfach wird dabei 
zweifach gezählt. 
Es gilt: 0,75-0,99=0,75; 
1,0-1,49=1; 1,5-2,49=2; 
2,5-3,49=3; <3,5=nicht 
bestanden 
 

Rigorosum (mind. 1 Teil-
prüfungen)/Disputatio 
nicht bestanden): „insuffi-
cienter“ (4,0) 

Der/Die Doktorand_in kann 
eine Wiederholung der 
nichtbestandenen Prüfung 
beim Akademischen Prü-
fungsamt beantragen 
[§15 (4)] 

Aus den jeweiligen Noten 
der Dissertation und der 
mündlichen Prüfung wird 
das arithmetische Mittel 
gebildet (Note Dissertation 
zahlt doppelt, mündl. Prü-
fung einfach)   

Das Prüfungsamt händigt 
dem/der Doktorand_in auf 
Antrag eine vorläufige Be-
scheinigung über das Beste-
hen aller Prüfungen aus, mit 
dem Vermerk, dass das Pro-
motionsverfahren erst mit der 
Veröffentlichung der Disserta-
tion abgeschlossen ist. [§16 
(2)] 

Der/Die Doktorand_in besteht 
die Nachprüfung 

Der/Die Doktorand_in 
besteht die Prüfung nicht: 
Das Promotionsvorhaben 
bleibt ein Promotionsver-
such 

Der/Die Doktorand_in ist 
verpflichtet, die Diss. inner-
halb von 2 Jahren zu veröf-
fentlichen [§20 (1)]. Die zu 
veröffentlichende Version 
ist von/vom der/dem  zust. 
Dekan_in zu genehmigen 

Die Promotionsurkunde 
wird innerhalb eines Mo-
nats nach der Veröffentli-
chung im Sinne von § 20 
ausgehändigt 
Ab diesem Zeitpunkt darf 
der akademische Grad 
geführt werden. 


